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 Juli 2020 

Reha-Sport ab 01. Juli 
 

Vorabinformation hinsichtlich möglicher Aus-
gleichszahlungen im Rehabilitationssport 

 
Liebe Vorstandschaft,  
  

gerne informieren Sie heute über folgendes wichtiges Verhandlungsergebnis. 
Der DBS hat in mehreren Gesprächen mit den Ersatzkassen um Ausgleichszahlun-
gen im ärztlich verordneten Rehabilitationssport einen Teilerfolg erzielt.  
Der Verband der Ersatzkassen hat eine Anhebung des Vergütungssatzes um 10% 
befristet auf das dritte Quartal (01.07.-30.09.2020) angeboten. Gleichzeitig bleibt die 
Günstigkeitsklauseli weiterhin bis Ende 2020 ausgesetzt.  
Die Sätze werden dann wie folgt angehoben. 
 

Positions- gültig ab Gilt für die Ersatzkassen: 
 
Techniker Krankenkasse (TK) 
BARMER 
DAK-Gesundheit 
Kaufmännische Krankenkasse - KKH 
Handelskrankenkasse (hkk) 
HEK - Hanseatische Krankenkasse 
 

 
nummer 01.01.2020 01.07.2020 01.10.2020  
604503 5,54 € 6,09 € 5,54 €  
604504 8,80 € 9,68 € 8,80 €  
604507 12,50 € 13,75 € 12,50 €  
604508 16,60 € 18,26 € 16,60 €  
604509 7,83 € 8,61 € 7,83 €  
604510 12,00 € 13,20 € 12,00 €   
604511 8,50 € 9,35 € 8,50 €  
604512 12,00 € 13,20 € 12,00 €  
604513 16,60 € 18,26 € 16,60 €  
604514 16,60 € 18,26 € 16,60 €  

Stand: 29.06.2020 
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Zum jetzigen Zeitpunkt gilt, dass von der Abrechnung von Leistungen die ab dem 
01.07.2020 erbracht werden, zunächst abgesehen werden sollte, bis die Vereinba-
rung hierzu unterzeichnet ist. Der DBS bleibt weiter im Gespräch mit dem Verband 
der Ersatzkassen. 
Wir informieren Sie sobald die Vereinbarung rechtsgültig unterzeichnet worden ist. 
  
 

Bleibt gesund. 
 

 

 

____________     ________________               _____________          ________________  

Frank Reinel  Dieter Menzel  Josef Pohl   Dr. med. Gerhard Zahner 
Bezirksvorsitzender  stellv. Bezirksvorsitzender  Bezirks-Sportwart  Bezirkssportarzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i Günstigkeitsklausel: Bieten die Trägerverbände des Rehabilitationssports oder deren Verbände auf Landesebene an-
deren Rehabilitationsträgern niedrigere Vergütungen bei vergleichbaren Leistungen an, gelten diese niedrigeren Ver-
gütungen gleichzeitig für alle Ersatzkassen. Dies gilt auch für bereits bestehende Vereinbarungen. 

                                                           


